
Evangelisches Alten- und Pflegezentrum Paulushof e.V.   
                                     Tagespflege  

U 1.6 VW FB 27 Vertrag für Tagespflegeeinrichtungen       Rev.09                                      Seite 1 von 10 
  

 

   

 

Vertrag 

für 

Tagespflegeeinrichtungen 

und Leistungsbezieher nach SGB XI und/oder SGB XII 

       (Stand: 01.01.2026) 
 
 
Zwischen dem/der Evangelischen Alten-und Pflegezentrum Paulushof e.V. 
 
als Träger des/der Tagespflege Paulushof 
   
vertreten durch Beauftragte des Vereins Babett Schwalfenberg 
   - nachstehend „Einrichtung“ genannt - 
 
u n d  
 
Frau / Herrn ....................................................................... 
 
wohnhaft in ....................................................................... 
     - nachstehend „Tagespflegegast“ genannt - 
 
vertreten durch .................................................................. 
(vertretungsberechtigte Person) 
 
 
wird mit Wirkung vom ....................... (1. Besuchstag) auf unbestimmte Zeit folgender 
V e r t r a g  geschlossen: 
 

§ 1 Einrichtungsträger  
 
(1) Evangelisches Alten-und Pflegezentrum e.V. ist ein als gemeinnützig anerkannter-

Rechtsträger mit dem Sitz in 45259 Essen, Stemmering 18. Seine Rechtsform ist 
ein eingetragener Verein. 
 

(2) Der Tagespflegegast respektiert die Grundrichtung der Einrichtung. Diese liegt der 
Konzeption der Einrichtung zugrunde.  
 

§ 2 Vertragsgrundlagen 
  
(1) Die vorvertraglichen Informationen der Einrichtung nach § 3 Wohn- und Betreu-

ungsvertragsgesetz (WBVG) sind Vertragsgrundlage, dazu gehören insbesondere  
die Darstellung der Gebäudesituation, die Konzeption, die Darstellung der Entgelte 
und Pflege- und Betreuungsleistungen sowie die Ergebnisse der Qualitätsprüfun-
gen. 
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(2) Weitere Vertragsgrundlagen sind der Rahmenvertrag nach § 75 SGB XI für die Ta-

gespflege (NRW), die Vergütungsvereinbarung nach § 84 SGB XI sowie der Versor-
gungsvertrag nach § 72 SGB XI in der jeweils gültigen Fassung. Soweit sie diesem 
Vertrag nicht in der Anlage beigefügt sind, werden sie von der Einrichtung zur Ver-
fügung gestellt. 

 

§ 3 Öffnungszeiten 
 
Die Einrichtung ist für den Tagespflegegast in der Regel  
werktags von montags bis freitags und an zwei Samstagen im Monat  
von 9:00 bis 17:00 Uhr geöffnet (Abholung 16:15 bis 16:30 Uhr).  
An gesetzlichen oder regionalen Feiertagen ist die Einrichtung geschlossen, 
außer an Heiligabend und Silvester – geöffnet zum Brunch (nach individueller Abspra-
che). 
 

§ 4 Leistungen der Einrichtung 
 
(1) Die Einrichtung erbringt dem Tagespflegegast folgende Leistungen: 
 
 a) Der Besuch der Einrichtung wird für ... Tage je Kalenderwoche vereinbart, und 

zwar an folgenden Wochentagen:  
                         
    Montag 
    Dienstag 
    Mittwoch 
    Donnerstag 
    Freitag 
    Samstag 
 
             Die Besuchstage können nach Bedarf und Verfügbarkeit flexibel angepasst 
             werden. 
  
b) Der Hol- und Bringdienst wird für folgende Wochentage vereinbart:  
 
    Montag 
    Dienstag 
    Mittwoch 
    Donnerstag 
    Freitag 
    Samstag 
      
            Eine flexible Anpassung findet je nach Verschiebung der Besuchstage statt. 
  
c) Verpflegung in folgendem Umfang: 
 
  - Normalkost: zweites Frühstück 
      Mittagessen 

     Nachmittagskaffee 
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  - Bei Bedarf: leichte Vollkost 
 
      Diätkost nach ärztlicher Anordnung 
 

sowie eine ausreichende jederzeit erhältliche Getränkeversorgung  
(Mineralwasser, Kaffee, Tee, Kakao, Limonaden, Apfelschorle). 
   
Details siehe Leistungsbeschreibung. 

 
 d) Dem Pflegebedarf sowie dem Gesundheitszustand des Tagespflegegastes ent-

sprechende Pflege und Betreuung nach dem allgemein anerkannten Stand me-
dizinisch-pflegerischer Erkenntnisse nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch – 
Soziale Pflegeversicherung (SGB XI) einschließlich der in der Einrichtung not-
wendigen Leistungen der medizinischen Behandlungspflege entsprechend dem 
Rahmenvertrag gem. § 75 Abs. 1 SGB XI zur Tagespflege (NRW). Bei Verän-
derungen des Pflegebedarfes passt die Einrichtung ihre Leistungen dem verän-
derten Bedarf an. 

 
e) Zusätzliche Betreuung und Aktivierung der Tagespflegegäste gem. § 43 b SGB 

XI. 
 
  
(2) Die Gemeinschaftsräume und -einrichtungen stehen dem Tagespflegegast zur Mit-

benutzung zur Verfügung. 
 
(3) Es gilt die freie Arzt- und Apothekenwahl. Erforderlichenfalls ist die Einrichtung dem 

Tagespflegegast bei der Vermittlung dieser Leistungen behilflich. 
 

§ 5 Zusatzleistungen gem. § 88 SGB XI → entfällt 
 

§ 6 Sonstige Leistungen → entfällt 
 

§ 7 Leistungsentgelt 
 
(1) Das Entgelt für die Leistungen gem. § 4 richten sich nach den mit den Kostenträ-

gern (zuständigen Pflegekassen und Sozialhilfeträgern) getroffenen Vergütungsver-
einbarungen.  

 
(2) Die Bemessung des Leistungsentgeltes entspricht der Einstufung des Tagespflege-

gastes in einen Pflegegrad durch die jeweilige Pflegekasse. 
Das Leistungsentgelt beträgt pro Tag: 
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Kostenplan Tagespflege      

gültig ab 01.01.2026       

       

       

Leistungsentgelte nach §4 aus dem Vertrag für Tagespflegeeinrichtungen    
und Leistungsbezieher nach SGB XI und/oder SGB XII richten sich nach    
den mit den Kostenträger getroffenen Vergütungsvereinbarungen.  
Die Bemessung des Leistungsentgeltes entspricht der Zuordnung 

des Tagespflegegastes in einen Pflegegrad durch die jeweilige  
Pflegekasse.  
Das Leistungsentgelt beträgt pro Tag:    

       

Pflege-
grad 

Pflege Unterkunft 
Verpfle-

gung 
Investiv-
Kosten 

Altenpflege-
umlage 

Pfad.NRW  
1 81,02 € 15,67 € 12,07 € 10,53 € 5,68 €  
2 85,28 € 15,67 € 12,07 € 10,53 € 5,68 €  
3 89,54 € 15,67 € 12,07 € 10,53 € 5,68 €  
4 93,81 € 15,67 € 12,07 € 10,53 € 5,68 €  
5 98,07 € 15,67 € 12,07 € 10,53 € 5,68 €  

       

Hol- und Bringdienst je Fahrt:  
       

Kilometer Kosten      

bis 2 km 16,59 €      

bis 5 km 21,07 €      

   bis 10km  25,56 €      

für jeden weiteren gefahrenen Kilometer zzgl.   2,22 €  
Zuschlag Rollstuhlbeförderung bis 10 km (je Fahrt)  7,26 €  

       

       
 
(3) Wird der Tagespflegegast ausschließlich und nicht nur vorrübergehend einschließ-

lich der Flüssigkeitsversorgung durch Sondenernährung auf Kosten Dritter (z.B. 
Krankenversicherung) versorgt, verringert sich das Entgelt für Verpflegung um die 
ersparten Aufwendungen.  

 

§ 8 Vertragsanpassung bei Änderung des Pflege- oder Betreuungs-
bedarfs 
 
(1) Die Einrichtung ist berechtigt, das Entgelt durch einseitige Erklärung zu erhöhen, 

wenn der individuelle Betreuungs- und Pflegebedarf des Tagespflegegastes zu-
nimmt. Die Erhöhung ist bei entsprechender Feststellung durch den Leistungsbe-
scheid der Pflegekasse zulässig, wenn die Einrichtung die Entgelterhöhung vorab 
dem Tagespflegegast schriftlich begründet hat. In dieser Begründung sind die bis-
herigen und die veränderten Leistungen sowie die dafür jeweils zu entrichtenden  
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Entgelte gegenüberzustellen. Die Erhöhung wird wirksam nach Zugang dieser Be-
gründung bei dem Tagespflegegast, auch wenn im Leistungsbescheid der Pflege-
kasse ein früherer Zeitpunkt bestimmt wird. 

 
Bei Verringerung des individuellen Betreuungs- und Pflegebedarfs wird das Entgelt ent-
sprechend der Feststellung im Leistungsbescheid der Pflegekasse zu dem dort  
 
genannten Zeitpunkt reduziert. Die bisherigen und die veränderten Leistungen so- 
wie die dafür jeweils zu entrichtenden Entgeltbestandteile sind gegenüberzustellen. 
 

§ 9 Entgelterhöhung bei Änderung der Berechnungsgrundlage 
 
(1) Soweit sich die bisherige Berechnungsgrundlage der Entgeltbestandteile gem. § 7 

Abs. 2 dieses Vertrages verändern, kann die Einrichtung die Zustimmung zur Erhö-
hung des Entgelts verlangen. Für Tagespflegegäste, die Leistungen nach dem SGB 
XI und/oder des SGB XII in Anspruch nehmen, gilt die aufgrund der Bestimmungen 
des Siebten und Achten Kapitels des SGB XI bzw. des Zehnten Kapitels des SGB 
XII festgelegte Höhe des Entgeltes (einschließlich des Vergütungszuschlages nach 
§ 28 Abs. 2 Pflegeberufegesetz (PflBG)) gem. § 7 Abs. 2 WBVG als vereinbart und 
angemessen. Eine Erhöhung der Investitionsaufwendungen ist nur zulässig, soweit 
sie betriebsnotwendig und nicht durch öffentliche Förderung gedeckt ist. 

 
(2) Die Einrichtung hat dem Tagespflegegast die beabsichtigte Erhöhung des Entgeltes 

schriftlich mitzuteilen und zu begründen. Aus der Mitteilung muss der Zeitpunkt her-
vorgehen, zu dem die Einrichtung die Erhöhung des Entgelts verlangt. In der Be-
gründung muss sie unter Angabe des Umlagemaßstabes die Positionen benennen, 
für die sich durch die veränderte Berechnungsgrundlage Kostensteigerungen erge-
ben und die bisherigen Entgeltbestandteile den vorgesehenen neuen Entgeltbe-
standteilen gegenüberstellen. Der Tagespflegegast schuldet das erhöhte Entgelt 
frühestens vier Wochen nach Zugang des hinreichend begründeten Erhöhungsver-
langens. Der Tagespflegegast muss rechtzeitig Gelegenheit erhalten, die Angaben 
der Einrichtung durch Einsichtnahme in die Kalkulationsunterlagen zu überprüfen. 

 

§ 10 Kündigung der Zusatz- und sonstigen Leistungen → entfällt 
 

§ 11 Fälligkeit und Abrechnung 
 
(1) Die Einrichtung erstellt monatlich eine Rechnung über die Leistungen, die von dem 

Tagespflegegast zu zahlen sind.  
 

Kontoinhaber: Evangelisches Alten-und Pflegezentrum Paulushof e.V. 
BIC: GENODED1DKD 
IBAN: DE32 3506 0190 1011 6190 25 
 

In der Regel erteilt der Tagespflegegast der Einrichtung eine Einzugsermächtigung. 
Diese zieht den Rechnungsbetrag zum dritten Werktag des Folgemonats ein. Fällt 
dieser nicht auf einen Bankarbeitstag, erfolgt der Einzug am unmittelbar darauffol-
genden Bankarbeitstag. 
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 (2) Soweit Entgelte von öffentlichen Leistungsträgern übernommen werden, wird nach 
Möglichkeit mit diesen abgerechnet. Unterkunft und Verpflegung können dem Ta-
gespflegegast von den Kassen aus den Betreuungs- und Entlastungsleistungen zu-
rückerstattet werden. Hierzu reichen Sie bitte die Rechnung bei Ihrer Pflegekasse 
ein. 

 

§ 12 Mitwirkungspflichten 
 
(1) Der Tagespflegegast ist zur Vermeidung von ansonsten möglicherweise entstehen-

den rechtlichen und finanziellen Nachteilen gehalten, die erforderlichen Anträge zu 
stellen und die notwendigen Unterlagen vorzulegen (z.B. für Leistungen nach SGB 
XI und SGB XII inklusive Pflegegutachten). Bei fehlender oder falscher Information 
der Einrichtung oder der Kostenträger drohen dem Tagespflegegast ansonsten Re-
gresse. 

 
(2) Der Tagespflegegast ist insbesondere verpflichtet, einen Antrag auf Überprüfung 

der Zuordnung zu einem höheren Pflegegrad durch die Pflegekasse nach schriftli-
cher Aufforderung der Einrichtung zu stellen. Weigert sich der Tagespflegegast den 
Antrag zu stellen, kann die Einrichtung ihr/ihm oder dem Kostenträger ab dem ers-
ten Tag des zweiten Monats nach der Aufforderung vorläufig den Pflegesatz nach 
dem nächsthöheren Pflegegrad berechnen. Werden die Voraussetzungen für einen 
höheren Pflegegrad vom Medizinischen Dienst nicht bestätigt und lehnt die Pflege-
kasse die Zuordnung zu einem höheren Pflegegrad deswegen ab, hat die Einrich-
tung dem Tagespflegegast den überzahlten Betrag unverzüglich zurückzuzahlen; 
der Rückzahlungsbetrag ist rückwirkend ab Zahlung des erhöhten Entgeltes mit we-
nigstens 5 v.H. zu verzinsen. Das Kündigungsrecht nach § 17 dieses Vertrages 
bleibt unberührt. 

 
(3) Wird ein vereinbarter Besuch, der aus von dem Tagespflegegast zu vertretenden 

Gründen ausfallen muss, nicht spätestens 24 Stunden vorher abgesagt, kann die 
Einrichtung die für den Besuch vereinbarte Vergütung von dem Tagespflegegast 
verlangen, 50 € abzüglich etwaig ersparter Aufwendungen. Dem Tagespflegegast 
bleibt es vorbehalten, nachzuweisen, dass die Einrichtung höhere Aufwendungen 
erspart hat. 

 
(4) Um die Verantwortung für die Medikamentengabe in der Tagespflege übernehmen 

zu können, gilt Anlage 7. 
 

§ 13 Haftung 
 
(1) Tagespflegegast und Einrichtung haften einander für Sachschäden im Rahmen die-

ses Vertrages nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die Haftung für Sach-
schäden aufgrund einfacher Fahrlässigkeit bei der Verletzung von wesentlichen 
Vertragspflichten bleibt unberührt. Im Übrigen bleibt es dem Tagespflegegast über-
lassen, eine Sachversicherung abzuschließen. 

 
(2) Für Personenschäden wird im Rahmen allgemeiner Bestimmungen gehaftet. Das 

gilt auch für sonstige Schäden. 
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§ 14 Datenschutz 
 
(1) Die Mitarbeiterinnen/die Mitarbeiter der Einrichtung sind zur Verschwiegenheit so-

wie zur Beachtung der geltenden Datenschutzbestimmungen verpflichtet. 
 

(2) Soweit es gesetzlich erlaubt oder angeordnet oder für die Erfüllung dieses Vertra-
ges erforderlich ist, dürfen personenbezogene Daten, insbesondere auch Gesund-
heitsdaten, des Tagespflegegastes durch die Einrichtung verarbeitet werden. Für 
jede darüberhinausgehende Verarbeitung der personenbezogenen Daten bedarf 
es der Einwilligung des Tagespflegegastes (siehe Anlagen 3 und 4).  
 

(3) Der Tagespflegegast hat das Recht auf Information und Auskunft, welche Daten 
über sie/ihn auf welcher Rechtsgrundlage zu welchem Zweck verarbeitet werden. 
Darüber hinaus besteht im Rahmen der geltenden Datenschutzbestimmungen ins-
besondere ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verar-
beitung, ein Recht auf Datenübertragbarkeit und Widerspruch gegen bestimmte 
Datenverarbeitungsvorgänge sowie ein Recht auf Beschwerde (siehe Anlage 3 
Datenschutzinformation) 

 

§ 15 Recht auf Beratung und Beschwerde, Teilnahme an der außer-
gerichtlichen Streitbeilegung 
 

(1) Der Tagespflegegast hat das Recht, sich bei der Einrichtung und den in der Anlage 
5 genannten Stellen beraten zu lassen und sich dort über Mängel bei Erbringung 
der im Vertrag vorgesehenen Leistungen zu beschweren. 
 

(2) Der Tagespflegegast hat Anspruch darauf, dass die Einrichtung das von der Ar-
beitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege des Landes 
NRW für ihre Mitglieder in einer Selbstverpflichtung festgelegte interne und externe 
Beschwerdemanagement gewährleistet. Die Selbstverpflichtungserklärung ist Be-
standteil dieses Vertrages und als Anlage 6 beigefügt. 
 

(3) An dem Verfahren zur außergerichtlichen Streitbeilegung nach dem Verbraucher-
streitbeilegungsgesetz (VSBG) bei zivilrechtlichen Streitigkeiten aus diesem Vertrag 
nimmt die Einrichtung nicht teil.  

 
(4) Die Rechte nach § 10 WBVG in Hinblick auf die Kürzung des Entgeltes bei Nicht- 

oder Schlechtleistung bleiben unberührt. 
 

§ 16 Sonstige Bestimmungen 
 
Im Falle von besonderen Vorkommnissen sind zu benachrichtigen: 
 
1. Herr/Frau ..................................................................................................................... 

(Name, Vorname)  
 

 .................................................................................................................................... 
 
 .................................................................................................................................... 
 (Anschrift, Telefon, Telefax und E-Mail) 
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2. Herr/Frau..................................................................................................................... 

 (Name, Vorname)  
 

 .................................................................................................................................... 
 
 .................................................................................................................................... 
 (Anschrift, Telefon, Telefax und E-Mail) 
 

§ 17 Beendigung des Vertragsverhältnisses 
 
Der Vertrag kann im beiderseitigen Einvernehmen oder durch Kündigung eines Ver-
tragspartners beendet werden. Im Übrigen endet das Vertragsverhältnis mit dem Tod 
des Tagespflegegastes. 
 

§ 18 Kündigung durch den Tagespflegegast 
 
(1) Der Tagespflegegast kann den Vertrag spätestens am dritten Werktag eines Kalen-

dermonats zum Ablauf desselben Monats schriftlich kündigen. Verlässt der Tages-
pflegegast nach erklärter Kündigung, aber vor Ablauf der Kündigungsfrist endgültig 
die Einrichtung, endet seine Zahlungspflicht und die seiner Kostenträger mit dem 
Tag des Verlassens der Einrichtung soweit er mit der Kündigung die Einrichtung in 
Schriftform darüber informiert hat, dass der Tagespflegeplatz endgültig aufgegeben 
wird. Bei einer Erhöhung des Entgeltes ist eine Kündigung jederzeit für den Zeit-
punkt möglich, zu dem die Einrichtung die Erhöhung des Entgeltes verlangt. 

 
(2) Innerhalb von zwei Wochen nach Beginn des Vertragsverhältnisses kann der Ta-

gespflegegast jederzeit ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Wird dem Tagespfle-
gegast erst nach Beginn des Vertragsverhältnisses eine Ausfertigung des Vertrages 
ausgehändigt, kann er auch noch bis zum Ablauf von zwei Wochen nach der Aus-
händigung kündigen. 

 
(3) Der Tagespflegegast kann den Vertrag aus wichtigem Grund jederzeit ohne Einhal-

tung einer Kündigungsfrist kündigen, wenn ihm die Fortsetzung des Vertrages bis 
zum Ablauf der Kündigungsfrist nicht zuzumuten ist. 

 

§ 19 Kündigung durch die Einrichtung 
 
(1) Die Einrichtung kann den Vertrag nur aus wichtigem Grund kündigen. Die Kündi-

gung bedarf der Schriftform und ist zu begründen. Ein wichtiger Grund liegt insbe-
sondere vor, wenn  

  
1. die Einrichtung den Betrieb einstellt, wesentlich einschränkt oder in seiner Art  
2. verändert und die Fortsetzung des Vertrags für die Einrichtung eine unzumutbare 

Härte bedeuten würde, 
 
2. die Einrichtung eine fachgerechte Pflege- oder Betreuungsleistung nicht erbringen 

kann, weil sie eine Anpassung der Leistungen aufgrund eines Ausschlusses nach § 
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8 WBVG nicht anbietet und ihr deshalb ein Festhalten an dem Vertrag nicht zumut-
bar ist.  
 

3. der Tagespflegegast seine vertraglichen Pflichten schuldhaft so gröblich verletzt, 
dass der Einrichtung die Fortsetzung des Vertrages nicht mehr zugemutet werden 
kann; dies gilt insbesondere dann, wenn der Tagespflegegast seine Mitwirkungs-
pflicht dadurch verletzt, dass er trotz Aufforderung durch die Einrichtung nach § 8 
Abs. 1 dieses Vertrages bei der Pflegekasse keinen Antrag auf Zuordnung zu ei-
nem höheren Pflegegrad stellt oder 

 
4.  der Tagespflegegast 

 a) für zwei aufeinander folgende Termine mit der Entrichtung des Entgelts oder 
eines Teils des Entgelts, der das Entgelt für einen Monat übersteigt, im Verzug 
ist oder  

 
 b) in einem Zeitraum, der sich über mehr als zwei Termine erstreckt, mit der Ent-

richtung des Entgelts in Höhe eines Betrages in Verzug gekommen ist, der das 
Entgelt für zwei Monate erreicht. 

 
Die Kündigung des Vertrages zum Zwecke der Erhöhung des Entgelts ist ausge-
schlossen. 

 
(2) Die Einrichtung kann aus dem Grund des Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 nur kündigen, wenn 

sie zuvor dem Tagespflegegast unter Bestimmung einer angemessenen Frist und 
unter Hinweis auf die beabsichtigte Kündigung erneut auf die Mitwirkungspflicht hin-
gewiesen hat und der Kündigungsgrund nicht durch die Antragstellung entfallen ist. 

 
(3) Die Einrichtung kann aus dem Grund des Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 nur kündigen, wenn 

sie zuvor dem Tagespflegegast unter Hinweis auf die beabsichtigte Kündigung er-
folglos eine angemessene Zahlungsfrist gesetzt hat. Ist der Tagespflegegast in den 
Fällen des Abs.1 Satz 3 Nr. 4 mit der Entrichtung des Entgelts in Rückstand gera-
ten, ist die Kündigung ausgeschlossen, wenn die Einrichtung vorher befriedigt wird. 

 
(4) In den Fällen des Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 bis 4 kann die Einrichtung den Vertrag ohne 

Einhaltung einer Frist kündigen. Im Übrigen ist eine Kündigung bis zum dritten 
Werktag eines Kalendermonats zum Ablauf des nächsten Monats zulässig. 

 

§ 20 Nachweis von Leistungsersatz  
 
(1) Hat der Tagespflegegast nach § 18 Abs. 3 aufgrund eines von der Einrichtung zu 

vertretende Kündigungsgrundes gekündigt, ist die Einrichtung dem Tagespflegegast 
auf dessen Verlangen zum Nachweis eines angemessenen Leistungsersatzes zu 
zumutbaren Bedingungen verpflichtet. § 115 Abs. 4 SGB XI bleibt unberührt. 

 
(2) Hat die Einrichtung nach § 19 Abs. 1 Satz 1 aus den Gründen des § 19 Abs. 1 Satz 

3 Nr. 1 gekündigt, so hat sie dem Tagespflegegast auf dessen Verlangen einen an-
gemessenen Leistungsersatz zu zumutbaren Bedingungen nachzuweisen.  
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(3)  Der Tagespflegegast kann den Nachweis eines angemessenen Leistungsersatzes 
zu zumutbaren Bedingungen nach Abs. 1 auch dann verlangen, wenn er noch nicht ge-
kündigt hat. 

 
 
..................................., den ................... 
 
 
.....................................................................  .................................................................... 
 (für die Einrichtung)      (Tagespflegegast) 
 
 
   ..................................................................... 
               (vertretungsberechtigte Person) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


